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Fokus Online, Prozess gegen Jugend-Trainer in Stuttgart: 567 Missbrauchs-

Fälle angeklagt - FOCUS Online, Zugriff am 04.05.2022

2Focus.de (02.11.2018)

Dw.com (19.07.2020)

IST GEWALT EIN THEMA IM SPORT?
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ZUGANG MACHT & 

HIERARCHIEN

LEISTUNGS-

ORIENTIERUNG

KÖRPER-

ZENTRIERTHEIT

(SEXUALISIERTE) GEWALT IM SPORT

Die Besonderheiten des Sports
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• Einmalig, gelegentlich,

unbeabsichtigt, korrigierbar

• Unangemessenheit ist abhängig 

vom subjektiven Empfinden des 

betroffenen Menschen

• Wichtig: Grenzverletzung 

benennen, Verhalten korrigieren, 

Entschuldigung aussprechen

• Strafrechtlich relevante 

Gewaltformen

• Beispiele: sexuelle Berührungen, 

Vergewaltigung, versuchter Sex, 

Penetration, Erstellen / 

Verbreiten von Nacktbildern

• Handlungen vor und am Kind 

und Anleitung zu Handlungen

GRENZ-

VERLETZUNGEN
ÜBERGRIFFE

STRAFTAT-

BESTAND

• nicht zufällig oder aus 

Versehen

• Rufen im hohen Maß Gefühle 

von Ohnmacht und Scham 

hervor

• gehören zu den typischen 

Strategien von 

Täter*innen (testen von 

Manipulation & Isolation)

WAS IST GEWALT?

Definition
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Straftaten gegen die 

sexuelle 

Selbstbestimmung

§174  – §184j StGB

„Die Nötigung zu sexuellen 

Handlungen mit Gewalt, durch 

Drohung mit gegenwärtiger 

Gefahr für Leib und Leben oder 

unter Ausnutzung einer Lage, in 

der das Opfer dem Täter 

schutzlos ausgeliefert ist.“

Grenzverletzungen & Übergriffe in der 

„Grauzone“

• Können „Vorbereitungshandlungen“ sein

• Können z.T. strafrechtlich nicht verfolgt werden

WAS IST GEWALT?

Definitionen
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emotionale Gewalt

37%

13% 1%

16% 0,3%

20% 1%

12%

körperliche Gewalt

sexualisierte Gewalt

WAS IST INTERPERSONELLE 

GEWALT?
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Die Gewaltformen

Gewaltform Beschreibung

Körperliche Gewalt 

(physisch)

Bezeichnet jede Form von physischer Gewalt.

Die Identifikation ist eher möglich.

Emotionale Gewalt 

(psychisch)

Bezeichnet Gewalthandlungen, die dazu 

verwendet werden, um eine Person zu 

erniedrigen, zu bedrohen oder lächerlich zu 

machen. Sie stellen einen Angriff auf die 

Selbstsicherheit und das Selbstbild einer 

Person da, um Macht und Kontrolle 

auszuüben.

Sexualisierte Gewalt Machtausübung, Unterwerfung und 

Demütigung mit dem Mittel der Sexualität.

WAS IST GEWALT?
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WER IST BETROFFEN?

Im Breitensport (Sicher im Sport, 2022)

63%
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15%

19%

26%
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70%

emotionale Verletzung
oder Gewalt

körperliche Verletzung Vernachlässigung sexualisierte
Grenzverletzungen,
Belästigung oder

Gewalt mit
Körperkontakt

sexualisierte
Grenzverletzungen,
Belästigung oder

Gewalt ohne
Körperkontakt

Sicher im Sport- Studie

https://www.lsb.nrw/fileadmin/global/media/Downloadcenter/Sexualisiert

e_Gewalt/Bericht_zum_Forschungsprojekt_SicherImSport.pdf
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Der organisierte Sport ist der größte freie 
Jugendträger in Deutschland

- Garantenstellung: Handlungspflicht! – keine 
Anzeigepflicht

- Schutz der eigenen Organisation: Prävention 
beugt vor und bietet Handlungssicherheit im 
Verdachtsfall

- Chance eine wichtige gesellschaftliche Rolle 
wahrzunehmen, Werte zu vermitteln und 
Betroffenen einen Schutzraum zu bieten.

Fotos: Andrea Bowinkelmann, LSB NRW

Garantenstellung, Schutz & Chance des organisierten Sports

WARUM BESCHÄFTIGEN WIR

UNS IM SPORT MIT DEM THEMA?
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WAS KÖNNEN WIR PRÄVENTIV TUN?

Qualitätsbündnis zum Schutz vor sexualisierter Gewalt im Sport

In Vereinen mit einer klar kommunizierten „Kultur des Hinsehens und 

der Beteiligung“ ist das Risiko für alle Formen sexualisierter Gewalt 

signifikant geringer (SafeSport Studie, 2016).
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KULTUR DER ACHTSAMKEIT
Kultur des Hinsehens und der Beteiligung

Kultur der 
Achtsamkeit

Sensibilität für 
organisatorische 

Abläufe

Umgang 
mit Fehlern

Beteiligungs-
struktur

Haltung, die 
vereinfachende 

Erklärungen 
vermeidet

Wahrung 
höchst-

persönlicher 
Rechte

Ganzheitliche Präventionsarbeit unter 

Berücksichtigung aller Perspektiven
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KULTUR DER ACHTSAMKEIT
Ganzheitliche Präventionsarbeit

Für eine ganzheitliche 

Ausrichtung sollten alle drei 

Bereiche berücksichtigt werden:

Entwicklung einer Kultur der 

Achtsamkeit

Präventions

arbeit

Organisationelle 

& strukturelle 

Prävention

Arbeit mit den 

Sportler*innen

Elternarbeit
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SCHUTZ VOR 
(SEXUALISIERTER) 
GEWALT IM SPORT

Wir wollen 
(sexualisierte) Gewalt 

im Sport wirksam 
vorbeugen und 

bekämpfen.

QUALITÄTS-
MERKMAL UND 

STANDARD

Die Qualitätskriterien 
wollen wir als 

selbstverständliches 
Qualitätsmerkmal 

zum Schutz vor 
sexualisierter Gewalt 
bei Sportangeboten 

etablieren.

VERNETZUNG ZU 
EINEM 

GROSSBÜNDNIS

Die Vernetzung 
vorhandener 

Initiativen sowie 
neuer Angebote ist 
der Anfang eines 

langfristigen
Entwicklungs-

prozesses.

DAS QUALITÄTSBÜNDNIS
Ziele des Bündnisses
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10 Kriterien
Information & 

Beschluss des 

Vorstands

Information, 

Diskussion & 

Beschluss auf der 

Jahreshaupt-

versammlung

Öffentlichkeitsarbeit 

(Homepage)

Ergänzung der 

Satzung

Benennung, 

Qualifizierung & 

Bekanntmachung der 

Ansprechperson(en)

Durchführung einer 

Risikoanalyse

Vorlage des 

erweiterten 

Führungszeugnisses 

& Ehrenkodex

Sensibilisierung / 

Qualifizierung der 

Mitarbeitenden sowie 

Angebote für Kinder & 

Jugendliche

Erstellung eines 

Schutzkonzeptes

Aufbau eines lokalen 

Netzwerkes

DAS QUALITÄTSBÜNDNIS
Die Qualitätskriterien
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Ziele der Risikoanalyse

• Sichtbarmachen der Risiken und potentiellen 

Fehlerquellen, um proaktiv wirkungsvolle 

Präventionsmaßnahmen umzusetzen.

• Schaffung einer Wissensgrundlage für die 

Entwicklung von Schutzkonzepten / 

Verhaltensregeln

• Berücksichtigung der eigenen Geschichte, 

Routinen, Stärken und Gefahren einer 

Organisation

RISIKOANALYSE & SCHUTZKONZEPT

Risikoanalyse & Schutzkonzept gehören zusammen.

https://schutzkonzepte.elearning-kinderschutz.de/course/view.php?id=80

Grundlagen & 

Einführung 

Risikoanalyse 

Durchführung 
Risikoanalyse

Follow-up
Termin

Mini-Team 
PSG

Koordination 
durch AP

Handlungs
feld A

Handlungs
feld B

Handlungs
feld C

Handlungs
feld D

Handlungs
feld E
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LANDESKINDERSCHUTZGESETZ 

NRW
Umsetzung im Sport

Das "Gesetz zum Schutz des Kindeswohls und zur Weiterentwicklung und Verbesserung 

des Schutzes von Kindern und Jugendlichen (Landeskinderschutzgesetz NRW)" ist am 

01.5.2022 in Kraft getreten.

Vereine

• Noch keine Fristen für die Erstellung von 
Schutzkonzepten

• Ausnahme: Weiterleitungsempfänger von KJFP-
Mitteln bis zum 31.12.2024  & FSJ 
Einsatzstellen bis zum  Bildungsjahr 2026/27
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UNTERSTÜTZUNGSMÖGLICHKEIT

Nichts muss alleine gemacht werden!

Angebote LSB NRW

Materialien zum Projekt

– Handlungsleitfaden für Vereine

– Plakate

– Broschüren

– Flyer

– Elternkompass

Vereinsberatung, z. B. 

– Durchführung einer Risikoanalyse und 

Erstellung eines Schutzkonzeptes

– Beratung zu Rechtsfragen

– …

Referent*innen für

– Fachvorträge

– Informationsveranstaltungen

– Kurz & Gut Seminare (4LE über 

VIBSS)

– Tagesveranstaltungen (8LE)
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WO BEKOMME ICH UNTERSTÜTZUNG?

Fachberatungsstellen (Beispiele)

Opfertelefon & Online Beratung

Bundesweit. Kostenfrei. 

Anonym.

7 Tage die Woche von

7 bis 22 Uhr unter 116 006

Lokale (Fach-) Beratungsstellen z.B.
 Kinderschutzbund

 Jugendämter

 Mädchen-/ Jungenberatungsstellen

N.I.N.A. Hilfetelefon

Dorota Sahle,

Mandy Owczarzak

& Koordinierungsstellen

Ladenburger & Lörsch

Rechtsanwältinnen

(extern)

Tel: 02 21 / 97 31 28-54

Mail: info@ladenburger-

loersch.de

www.ladenburger-

loersch.de

Elmar Lumer

Rechtsberatung

Beantragung

über LSB

www.kein-taeter-werden.de
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„Nur wenn ich den Gedanken zulasse, dass 

auch Kindern in meinem persönlichen Umfeld 

sexuelle Gewalt angetan wird, kann ich 

notfalls handeln“

Lisa Paus, Bundesfamilienministerin



DANKE FÜR IHRE 

AUFMERKSAMKEIT

Kreissportbund Siegen-Wittgenstein

Vanessa Buck 

Tel. 0271 33 888 57 4

E-Mail: buck@ksb-siwi.de


